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Neue Kostenpauschalen für In-vitro-Diagnostik und Anpassung des 
laborärztlichen Honorars ab 1. Januar 2025 
 

 Transportpauschale künftig für alle Auftragsleistungen 

Mit dem jetzt gefassten Beschluss des Bewertungsausschusses gibt es zwei neue 
Transportpauschalen: die Gebührenordnungsposition (GOP) 40094 für In-vitro-Diagnostikleistungen 
ausgenommen die gynäkologische Zytologie und HPV sowie die GOP 40095 für In-vitro-Diagnostik 
der gynäkologischen Zytologie und HPV. Sie werden jeweils als Zuschlag für in-vitro-diagnostische 
Auftragsleistungen gezahlt. Damit erhalten Laborärzte künftig für alle Behandlungsfälle mit 
Transportaufwand eine Transportpauschale. 

Die neuen Kostenpauschalen ersetzen ab Januar 2025 die bisherige Transportpauschale 40100. 
Ebenso fallen dann die GOP 01699 und 12230 weg. Diese Zuschläge können seit Wegfall der 
Portopauschalen 40120 bis 40126 in Behandlungsfällen mit Leistungen des Allgemeinlabors (EBM-
Abschnitte 32.2.1 bis 32.2.7) abgerechnet werden, bei denen die Abrechnung der GOP 40100 
ausgeschlossen ist. Ab dem 1. Januar 2025 ist auch in diesen Behandlungsfällen eine 
Transportkostenpauschale berechnungsfähig. 

  

Transportpauschalen 

Kostenpauschale Beschreibung Bewertung Abrechnungs-
berechtigte 
Fachgruppe 

40094  
(ersetzt die GOP 
40100 EBM) 

Zuschlag für Auftragsleistungen nach den 
GOP 01724, 01738, 01743, 01756, 01768, 
01783, 01793, 01800, 01802 bis 01812, 
01816, 01833, 01840, 01865, 01869, 01915, 
01930 bis 01936, 12224, GOP der 
Abschnitte 11.4, 19.3 (ausgenommen der 
GOP 19327 und 19328), 19.4, 30.12.2, 32.2 
und 32.3 für die Bereitstellung von 
Versandmaterial, den Transport von – ggf. 
auch infektiösem – Untersuchungsmaterial, 
Übermittlung der Ergebnisse ggf. 
einschließlich Übermittlung der Kosten der 
Leistungen der Abschnitte 11.4.1 bis 11.4.4 
gemäß Präambel 11.1 Nr. 12 sowie ggf. 
einschließlich Übermittlung der Kosten der 
Leistungen der Abschnitte 32.2 und 32.3 

2,80 Euro (1x im 
Behandlungsfall) 

Humangenetiker 
 
Laborärzte 
 
Patholgen  
 
In Verbindung 
mit der 
Berechtigung 
zur Abrechnung 
Speziallabor 
32.3 EBM 
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gemäß Bestimmung Nr. 15 zum Kapitel 32 

40095 
(ersetzt die GOP 
40100 EBM) 

Zuschlag für Auftragsleistungen nach den 
GOP 01762, 01763, 01766, 01767, 01826, 
19327 und 19328 für Versandmaterial, 
Versandgefäße usw. sowie für die 
Versendung bzw. den Transport von 
Untersuchungsmaterial, ggf. auch von 
infektiösem Untersuchungsmaterial sowie 
Übermittlung der Ergebnisse 

1,05 Euro (1x im 
Behandlungsfall) 

Frauenärzte 
 
Laborärzte 
 
Pathologen 

 
 

Hinweise zur Abrechnung 

 Die neuen Kostenpauschalen sind – wie bisher auch die Kostenpauschale 40100 – für 

weiterüberwiesene Fälle nicht erneut berechnungsfähig. 

 Die Bestimmung Nummer 2 im EBM-Abschnitt 40.3 gibt betriebliche Konstellationen an, unter 

denen die Kostenpauschalen 40092 bis 40095 nicht berechnungsfähig sind. Dies gilt zum 

Beispiel innerhalb eines Medizinischen Versorgungszentrums oder zwischen Betriebsstätten 

derselben Arztpraxis. 

 Die Bestimmungen Nummern 3 bis 5 im EBM-Abschnitt 40.3 listen die Arztgruppen auf, die zur 

Berechnung der Kostenpauschalen berechtigt sind. 

Weitere Infos finden Sie unter: 
https://www.kbv.de/html/1150_68777.php 
https://institut-ba.de/ba/babeschluesse/2024-04-09_ba707.pdf 
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